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Geschlechtervielfalt digital: 
Zur Geschlechtergerechtigkeit von IT-Prozessen 
und IT-Systemen an deutschen Hochschulen  

Helene Götschel, RyLee Hühne 

Geschlechtergerechtigkeit in der Hochschul-IT erfordert, bei der Erfassung 
und Verarbeitung geschlechtsbezogener Daten sowohl die Geschlechterviel-
falt als auch die Selbstbestimmung der jeweiligen Geschlechtsidentität zu 
respektieren und zu ermöglichen. Gleichzeitig darf die digitale Erfassung und 
Verarbeitung geschlechtsbezogener Daten insbesondere nicht zu Diskrimi-
nierungen, Ausschlüssen oder Marginalisierungen an Hochschule führen. 
Dies wird am Beispiel des Gender Gatekeepings veranschaulicht. Darüber 
hinaus werden im Beitrag konkrete Anforderungen an eine geschlechter-
gerecht(er)e IT aus verschiedenen Perspektiven exemplarisch vorgestellt. 
Beispielsweise wird die Anerkennung von Geschlechtervielfalt an der Hoch-
schule beim digitalen Prozess der Einschreibung und bei IT-Tools für die 
Online-Lehre diskutiert. Konkrete Lösungsmöglichkeiten für die Abfrage und 
die Erfassung geschlechtsbezogener Daten werden anhand praktisch erprob-
ter Beispiele aufgezeigt. Der Beitrag will sowohl die Verantwortlichen aus 
Hochschul-IT, Hochschulverwaltung/Organisation und Gleichstellung/Diver-
sität als auch Nutzende und Betroffene dieser IT dabei unterstützen, an ihrer 
Hochschule einen Prozess zur Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit in 
den IT-Anwendungen und IT-Abläufen zu initiieren und diesen gemeinsam zu 
gestalten. 

Keywords: Geschlechtervielfalt, Hochschul-IT, Digitalisierung, Best Practice 

Im Zeitalter der Informationstechnik (IT) sind die Eingangstüren der Hoch-
schule meist rein digital: Für eine Bewerbung um einen Studien- oder Ar-
beitsplatz ist ein entsprechendes Bewerbungsformular elektronisch auszufül-
len, in dem standardisiert auch die persönlichen Daten wie Name, Anschrift 
und auch das Geschlecht abgefragt werden. Bevor die Bewerbung überhaupt 
angenommen wird, überprüft das IT-Portal der Hochschule zunächst die 
eingereichten Angaben im ausgefüllten Formular gemäß hinterlegter Vorga-
ben darauf, ob die gemachten Einträge vollständig und korrekt erscheinen. 

Nicht jede Geschlechtsidentität wird in diesem Prozess als „korrekt“ an-
gesehen: Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht zu den im System hin-
terlegten Vorgaben passt, wird verwehrt ihre Bewerbung auf dem vorgegebe-
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nen Weg an die Hochschule einzureichen. Während früher bei Formularen 
auf Papier Fragen übersprungen oder durch schriftliche Anmerkungen er-
gänzt werden konnten, ist dies bei elektronischen (Bewerbungs-)formularen 
standardmäßig nicht mehr möglich. Menschen, deren Geschlechtsidentität 
nicht mitgedacht wurde, erhalten somit aufgrund ihrer Daten auch keinen 
Zugang zur Hochschule. Oder sie werden genötigt, eine der als einzig „kor-
rekt“ vorgegeben Auswahlmöglichkeiten anzugeben – und sind in der Folge 
dann an der (digitalen) Hochschule mit ihrer eigentlichen Identität unsichtbar. 

Digitales Gender Gatekeeping führt also dazu, dass über IT-Systeme kon-
trolliert wird, wer Zugang zur Hochschule erhält und ob überhaupt die Mög-
lichkeit für die Sichtbarkeit von Geschlechtervielfalt besteht. Hochschulen 
stehen jedoch in der Verantwortung, Diskriminierungen abzubauen (ADS 
2013: 18). Jessica Heun führt dazu aus: „Die Anerkennung der individuellen 
Geschlechtsidentität eines Menschen ist kein wohlwollendes Entgegenkom-
men der Hochschule, sondern nichts anderes als das Befolgen eines Grund-
rechts unserer Verfassung.“ (Heun 2022: 109). 

Ein wichtiger Aspekt der individuellen Geschlechtsidentität jeder Person 
ist es, selbst darüber zu entscheiden, ob und wie die eigene Geschlechtsiden-
tität nach außen gezeigt werden soll. Dazu gehört die Möglichkeit, mit der 
eigene Geschlechtsidentität überhaupt sichtbar zu sein. Vanja bemerkt dazu: 
„Ich will, dass die Leute endlich akzeptieren, dass wir da sind. Als Inter* und 
Trans*. Und dass wir okay sind, wie wir sind. Ich will, dass es aufhört, dass 
wir angepasst und unsichtbar gemacht werden“ (Vanja 2021:19). Vanja hat 
auf einem langen Weg den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts erwirkt, 
aufgrund dessen 2018 mit der Geschlechtsidentität „divers“ eine dritte positi-
ve Option im deutschen Personenstandsrecht geschaffen wurde. Daneben be-
steht weiterhin die bereits 2013 eingeführte Möglichkeit, den Geschlechtsein-
trag im staatlichen Personenstandsregister „ohne Angabe“ zu lassen (Nieden-
thal 2021: 34). Die individuelle Ausprägung der eigenen Geschlechtsidentität 
ist dabei nicht beschränkt auf die Kategorien „weiblich“, „männlich“ und 
„divers“: Geschlecht ist vielfältig und bunt, hat wesentlich mehr Ausprägun-
gen als diese drei (Barker/Iantaffi 2019: Kap. 2). Auch sind beispielsweise 
„inter*“, „trans*“ und „nicht-binär“ keine Ausprägungen die sich gegenseitig 
ausschließen oder bedingen (Stern 2019: 276, Fußnote 1). 

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sieht den „Aufbau digitaler Inf-
rastrukturen“ als eine der zentralen „Herausforderungen des Hochschulsys-
tems“ mit dem Ziel, „die Leistungsfähigkeit des Systems in den kommenden 
Jahren zu erhalten und auszubauen“ (HRK 2018: 4/8). Für das HIS-Institut 
für Hochschulentwicklung e.V. (HIS-HE) ist mit der Digitalisierung sogar 
„gemeinhin die Erwartung verbunden, dass diese den Hochschulen ein For-
schen, Lehren und Verwalten auf einem qualitativ höheren und stärker pro-
fessionalisierten Niveau ermöglicht“ (HIS-HE 2019: 5). Auch die Hochschul-
leitungen selbst messen der Digitalisierung einen hohen Stellenwert bei, dem 
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der aktuelle Umsetzungsstand nach eigener Einschätzung aber noch nicht 
entspreche (HIS-HE 2019: 31ff.). In seinen „Empfehlungen zur Digitalisie-
rung in Lehre und Studium“ spricht der Wissenschaftsrat (WR) Probleme 
durch mögliche Ausschlüsse und Diskriminierungen an. Insbesondere müsse 
„die Digitalisierung in Lehre und Studium [...] Vielfalt zulassen,“ bei der 
Umsetzung dürften „keine neuen Exklusionsmechanismen entstehen“, und er 
geht dabei auch auf Geschlechtervielfalt ein: „Hochschulen müssen sicher-
stellen, dass auch im digitalen Raum beispielsweise die Gleichstellung aller 
Geschlechter geachtet und diskriminierendem Verhalten entgegengewirkt 
wird.“ (WR 2022 :64f). 

1 Beispiel für digitales Gender Gatekeeping 

Ein markantes Beispiel für einen mangelhaften IT-Prozess und digitales 
Gender Gatekeeping ist das zentrale Bewerbungsportal www.hochschulstart. 
de der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH, vormals ZVS). Im Stiftungsrat, 
dem obersten Beschlussorgan dieser durch Staatsvertrag der Bundesländer 
gegründeten Stiftung öffentlichen Rechts, sind jeweils 16 Delegierte der 
staatlichen bzw. staatlich anerkannten Hochschulen und der Wissenschafts-
ministerien der Länder vertreten. Über das Bewerbungsportal wurden im 
Wintersemester 2021/2022 von gut 279.000 Bewerbenden insgesamt fast 
zwei Millionen Bewerbungen für bundesdeutsche Hochschulen entgegenge-
nommen, unter anderem für Studiengänge mit NC oder Orts-NC (SfH 
2022a). Um sich bei diesem Portal für einen Studienplatz bewerben zu kön-
nen ist eine digitale Registrierung erforderlich. Dies war bis einschließlich 
Sommersemester 2021 nur mit binärer Geschlechtsangabe möglich, also nur 
mit dem Geschlecht „männlich“ oder „weiblich“ (SfH 2022a, Hühne 2019). 
Die bereits 2013 rechtlich eingeführte Geschlechtsangabe „keine Angabe“ 
konnte damit nicht angegeben werden, und ebensowenig „divers“. Damit 
betrieb das Portal also mehr als sieben Jahre lang digitales Gender Gate-
keeping. Doch auch aktuell im Jahr 2022 bildet der Umgang mit der Katego-
rie Geschlecht nicht die seit 2018 bestehende Rechtslage ab (Abb. 1): Bewer-
bende haben im Abschnitt „Geschlecht“ der Registrierung inzwischen zwar 
die Auswahl zwischen den vier Optionen des Personenstandsgesetzes. 
Gleichzeitig muss jedoch im Abschnitt „Anrede“ verpflichtend nach wie vor 
entweder „Frau“ oder „Herr“ gewählt werden. Ohne Angabe einer binär-
geschlechtlichen Anrede ist die Registrierung nicht möglich. Sich-Bewerben-
Wollende, deren Geschlechtsidentität weder „weiblich“ noch „männlich“ ist, 
verwenden aber in der Regel für sich selbst keine binärgeschlechtliche Anre-
de.  
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Abbildung 1: Problematische Abfrage von Anrede und Geschlecht im bundesweiten 
zentralen Bewerbungsportal www.hochschulstart.de der Stiftung für 
Hochschulzulassung. Ausschnitt aus dem Registrierungsformular, 
Stand August 2022 (SfH 2022b). 

Ähnlich wie beim Geschlecht ist auch bei der Abfrage einer Anrede un-
bedingt auf Geschlechtervielfalt zu achten oder – noch besser – auf die Ab-
frage der Anrede ganz zu verzichten (vgl. Absatz „Zur digitalen Abfrage der 
Anrede“). Das Portal der Stiftung für Hochschulzulassung missachtet also 
trotz Einführung von vier Optionen im Abschnitt „Geschlecht“ weiterhin 
systematisch die Geschlechtsidentität dieser Personen und betreibt damit 
auch aktuell digitales Gatekeeping. Davon sind zahlreiche Studierende be-
troffen: Für das Wintersemester 2021/2022 hat eine fast vierstellige Zahl der 
Bewerbenden dort „divers“ als Geschlecht angegeben (SfH 2022a) und war 
folglich mit der inakzeptablen Situation konfrontiert, sich auf eine binäre 
Anrede einlassen zu müssen. Darüber hinaus ist unbekannt, wieviele weitere 
Bewerben-Wollende sich aufgrund des Gatekeepings bei der Anrede gar 
nicht erst registrieren lassen konnten und damit von diesem Bewerbungs-
prozess ausgeschlossen wurden. 

2 Anerkennung von Geschlechtervielfalt an der 
Hochschule 

Seit langem wird immer wieder darauf hingewiesen wie wichtig es ist, mit 
der tatsächlichen Geschlechtsidentität an der Hochschule auftreten zu können 
und damit respektiert zu werden (Sausa 2002: 47f., Beemyn et al. 2005: 50, 
Hornstein 2019: 228). „Entscheiden[d] ist die Selbstidentifikation und nicht, 
was wer anders sagt“ (Vanja 2021: 23). Das betrifft insbesondere die Studie-
renden, darüber hinaus aber auch die Beschäftigten (Heun 2022: Kap. 5.8) 
und Lehrbeauftragten, sowie alle Gäste und an der Hochschule anwesenden 
Menschen. In den folgenden Beispielen wird jedoch vorrangig die Situation 
von Studierenden beschrieben, denn diese sind den Verhältnissen an der 
Hochschule in besonderem Maße ausgesetzt (ADS 2021: Kap. 2.8). 
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Die tatsächliche Geschlechtsidentität zu respektieren beinhaltet auch, dass 
als Name einer Person allein die Bezeichnung verstanden und verwendet 
wird, die die jeweilige Person selbst für sich benutzt: denn der Vorname be-
zeichnet nicht nur die Person, sondern verweist im Deutschen regelmäßig 
auch auf ein Geschlecht (Akademie der bildenden Künste Wien 2019b: 8). 
Darüber hinaus gehören auch die selbst bestimmten Pronomen zur Ge-
schlechtsidentität (AG Lehre 2016: 59). Wiederkehrende falsche Anrede als 
„Herr X“ oder „Frau Y“ oder mit unzutreffendem Vornamen oder Pronomen 
erzeugt Stress und Leid bei den Betroffenen und führt oft zu Zwangsoutings, 
etwa wenn diese Anrede in einer Seminarsituation beim Verlesen einer Teil-
nehmendenliste verwendet wird (AG trans*emanzipatorische Hochschulpoli-
tik 2018a: S. 9f, Stern 2019: 266). 

2.1 Online-Lehre 

Mittlerweile sind nicht nur die Eingangstüren der Hochschulen digital. Im 
Zuge der Pandemie ist inzwischen der gesamte Raum der Hochschule digital 
durchdrungen: Lernplattformen, Videokonferenzsysteme oder Tools zur 
Zusammenarbeit auf digitalen Whiteboards, an Dokumenten in der Cloud 
oder in kollaborativen (Software-)Entwicklungsumgebungen werden vielfach 
auch als willkommene Ergänzung von Präsenzveranstaltungen genutzt. 

Digitale Plattformen für Online-Lehre sind rund um die Uhr erreichbar, 
somit sind die Listen mit den Namen der Teilnehmenden an Kursen dort ggf. 
auch jederzeit einsehbar. Videokonferenzsysteme blenden den jeweiligen 
Namen oft dauerhaft ins Bild ein. Digitale Tools verschärfen damit drastisch 
die Auswirkungen falscher Anrede (AStA Univ. Mainz 2022: 2). 

2.2 Situation von Studierenden 

Im Rahmen der 21. Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage 
der Studierenden in Deutschland konnten sich die gut 55.000 Befragten be-
züglich ihrer Geschlechtsidentität 2016 erstmals auch positiv ausdrücklich 
weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Diese 
erweiterte Antwortoption auf die Frage nach dem Geschlecht wurde aus dem 
CHE-QUEST-Fragebogen übernommen (Leichsenring et al. 2011: 39) und 
von 576 Befragten gewählt (Middendorff et al. 2017: 24). In einem Vortrag 
berichtete Elke Middendorff (2018) über die besondere Studiensituation 
dieser Gruppe: Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind bei diesen Befragten 
wesentlich häufiger (27%, gegenüber 12% der weiblichen und 9% der männ-
lichen Befragten), insbesondere in Form psychischer Belastungen (48%, 
w: 34%, m: 23%), sie beurteilen ihre gegenwärtige Studiensituation eher als 
„schlecht“ oder „sehr schlecht“ (13%/3%, w: 6%/1%, m: 7%/1%), unterbre-
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chen häufiger ihr Studium (23%, w: 15%, m: 16%) und zweifeln dabei häufi-
ger am Sinn des Studiums (37%, w: 20%, m: 26%, jeweils bezogen auf die 
Unterbrechenden). Nach eigener Einschätzung kommen nur 60% (statt 
w: 79%, m: 72%) mit den Lehrenden ihres Studienganges zurecht, und nur 
45% (statt w: 62%, m: 58%) kennen viele Kommiliton(inn)en, mit denen sie 
sich über fachspezifische Fragen austauschen können (Middendorff 2018). 

Dies weist auf zahlreiche geschlechtsspezifische Problemlagen hin, denen 
Studierende mit Geschlechtsidentitäten jenseits von „weiblich“ und „männ-
lich“ in ihrem Studienalltag ausgesetzt sind. Die bestehenden Diskriminie-
rungen dieser Studierenden müssen reflektiert und abgebaut werden. Wesent-
liche Voraussetzung dabei ist die Anerkennung der Geschlechtsidentität und 
die Ansprache mit dem tatsächlich verwendeten Namen und korrekten Pro-
nomen. Dies ist nicht nur erforderlich, sondern den „sich selbst verwaltenden 
Hochschulen“ ja auch „ohne Weiteres rechtlich möglich“ (ADS 2016: 6, 
Lembke/Tischbirek 2019: 11, Kasten 2019: 15ff.). 

Hierzu betont unter anderem die Bundeskonferenz der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragen an Hochschulen e. V. (bukof), dass die Inkennt-
nissetzung durch Selbstaussage der Person für die Hochschule völlig ausrei-
chen muss und schließt explizit aus, dass die Hochschule auf hochschul-
externe Dokumente oder Verfahren für den Start des hochschul-eigenen Ver-
fahrens verweist (bukof 2020: 3ff). Von der bukof genannt und ausgeschlos-
sen werden dabei beispielhaft der „Ergänzungsausweis“ der Deutschen  
Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. (dgti) und das soge-
nannte TSG-Verfahren (TSG /„Transsexuellengesetz“ = „Gesetz über die 
Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit 
in besonderen Fällen“ von 1980). 

2.3 Zum geplanten Selbstbestimmungsgesetz 

Es ist offensichtlich, dass die Hochschule Betroffene darüber hinaus auch 
nicht auf das für 2023 angekündigte Selbstbestimmungsgesetz verweisen 
kann. Nach der Planung der zuständigen Ministerien sollen damit der Ge-
schlechtseintrag und die Vornamen künftig durch eine einfache „Erklärung 
gegenüber dem Standesamt“ geändert werden können und „dem bisherigen 
entwürdigenden, langwierigen und kostenintensiven Verfahren ein Ende“ 
gesetzt werden (BMFSFJ/BMJ 2022: 1ff.). Von Studierenden jedoch kann 
nicht verlangt werden, dass sie beim Standesamt den Eintrag ihrer Ge-
schlechtsidentität ändern lassen, denn dies zieht zahlreiche Rechtsfolgen und 
Konsequenzen in weiteren Lebensbereichen der Studierenden nach sich. So 
weisen bereits Genny Beemyn und Dot Brauer (2015: 479f.) auf diejenigen 
Studierenden hin, die von ihren Eltern finanziell abhängig sind und bei denen 
diese einen solchen Schritt (sehr stark) ablehnen. Es muss also möglich sein, 
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selbstbestimmt geschlechtervielfältig an (Teilen) der Hochschule teilzuhaben, 
ohne dass dies zu einem entsprechenden Schritt auch außerhalb der Sphäre 
der Hochschule verpflichtet. Denn nicht jede Person will zu jeder Zeit und an 
jedem Ort gleichmäßig „out“ sein (Nicolazzo 2017: 111). 

Als Ort internationalen Austausches sind an Hochschulen auch Menschen 
ohne deutsche Staatsbürgerschaft vertreten. Ihnen stehen die Möglichkeiten 
aus dem geplanten Selbstbestimmungsgesetz voraussichtlich überhaupt nicht 
offen. Doch selbst Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft kann nicht 
uneingeschränkt geraten werden, den Eintrag der Geschlechtsidentität beim 
Standesamt korrigieren zu lassen, denn das historisch noch sehr stark binär 
und heteronormativ orientierte deutsche Rechtssystem weist insbesondere im 
Familienrecht zahlreiche „Widersprüche“ (Plett 2016) und „rechtliche Leer-
stellen“ (Niedenthal 2021: 37f.) auf, etwa personenstandsrechtliche Probleme 
in Eltern-Kind-Beziehungen. Katrin Niedenthal nennt dazu exemplarisch 
Menschen (hier: Studierende) mit Kindern, bei denen die Vorlage offizieller 
Papiere „bei Geburten, Auslandsreisen oder behördlichen Angelegenheiten“ 
zu problematischen Situationen und Rechtskonstellationen führen kann 
(2021: 38). 

Zusammenfassend hat auch nach der Einführung des geplanten Selbstbe-
stimmungsgesetzes die Aussage von Jessica Heun (2022: 107) weiterhin 
Gültigkeit: „Daher kann es hier nur ein Vorgehen geben: Studierende setzen 
die Hochschule in Kenntnis davon, mit welchem Namen und welcher ge-
schlechtlichen Identität sie verwaltungstechnisch geführt, angesprochen und 
ihre Leistungen beurkundet werden.“ Und zwar allein durch eine nachweis-
freie, einfache Selbsterklärung gegenüber der Hochschule. 

3 Digitalisierung und Verarbeitung 
geschlechtsbezogener Daten 

Damit geschlechtsbezogene Daten in IT-Systemen erfasst, gespeichert und 
verarbeitet werden können, muss zuvor ein Digitalisierungsprozess erfolgen, 
also die Repräsentation der darzustellenden Daten durch diskrete Zeichen. 
Ein frühes Beispiel für Digitalisierung von Geschlechtsangaben ist die elfte 
Volkszählung in den USA von 1890. Die Antworten der Befragung wurden 
zunächst handschriftlich erfasst und anschließend für eine maschinelle Aus-
wertung auf Lochkarten aus Papier übertragen. Jede Lochkarte repräsentierte 
einen Datensatz. Auf der Karte waren in 24 Spalten und 12 Zeilen insgesamt 
288 Felder angeordnet, die jeweils zwei Zustände aufweisen konnten: „ge-
locht“ oder „nicht gelocht“ (siehe Abb. 2). Zwei dieser Felder waren für die 
Repräsentation des Geschlechts vorgesehen. Dazu wurde genau eines dieser 
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beiden Felder gestanzt, um dadurch entweder „Mann“ oder „Frau“ zu kodier-
ten (Campbell-Kelly 1990: 126).  

 

Abbildung 2: Felder auf der Lochkarte, mit der die Daten der US-Volkszählung 
1890 digital erfasst wurden. Für das Geschlecht sind die mit „M“ (für 
„male“) und „F“ (für „female“) bezeichneten Felder oben in Spalte 
neun vorgesehen. Daneben werden zahlreiche weitere Merkmale wie 
Lebensalter, Herkunft, „race“ und Familienstand erfasst. Die gestanz-
ten Karten konnten dann automatisch sortiert und ausgezählt werden, 
je nachdem welche Kombination von Merkmalen durch die Stanzung 
repräsentiert wurde. Abbildung aus (Campbell-Kelly 1990: 125, Abb. 
4.1) 

Dieses Beispiel der Datenrepräsentation auf frühen Lochkarten zeigt an-
schaulich verschiedene Aspekte, die auch heute den Digitalisierungsprozess 
durchziehen: Welche Datenfelder sind im Datensatz überhaupt vorhanden? 
Welche Werte können dargestellt werden? Durch wen werden die entspre-
chenden Übersetzungsregeln festgelegt? Welche sozial-gesellschaftlichen 
Auswirkungen haben diese nur scheinbar rein technisch-organisatorischen 
Festlegungen auf die spätere Nutzung der Daten? 

Jeffrey A. Johnson (2015) nennt die Gesamtheit dieses sozio-technischen 
Prozesses das „translational regime“ und untersucht es am Beispiel ge-
schlechtsbezogener Daten in den IT-Systemen der Hochschulen, insbesonde-
re für „the many possibilities of gender expression“ von Hochschulangehöri-
gen. Geschlechterdaten bilden nach Johnson „ein Musterbeispiel für den 
Übersetzungsprozess in IT-Systemen“, der „stärker von politischen und sozi-
alen Faktoren geprägt ist als von technischen,“ etwa wenn die Antwortmög-
lichkeiten beim Datenfeld für Geschlecht beschränkt werden „obwohl es 
keinen technischen Grund für diese Beschränkung gibt“ (Johnson 2015: 160, 
162). Dadurch wird „gender nonconformity“ zunächst als abweichend und 
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anschließend als nicht existent klassifiziert (Johnson 2015: 163). Gerade in 
Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit sind die IT-Systeme an Hochschulen 
mit Johnson damit „Schauplätze politisch-gesellschaftlicher Auseinanderset-
zung und sollten als wichtige Orte für das Streben nach sozialer Gerechtigkeit 
angesehen werden“ (Johnson 2015: 164, jeweils Übersetzung HG/RH). 

3.1 Erstmalige Erfassung geschlechtsbezogener Daten 

Wenn Geschlecht digital an der Hochschule erfasst wird, dann sind dabei 
immer mindestens die vier Optionen gemäß deutscher Rechtslage vorzusehen 
(bukof 2020ff: 4). Darüber hinaus kann die Hochschule auch weitere Optio-
nen anbieten (Kasten 2019: 17).1 

Schon bei der Ersterfassung geschlechtsbezogener Daten etwa bei der 
Studienplatzbewerbung und bei der Einschreibung sollte deutlich darauf 
hingewiesen werden, dass die Einträge dort frei selbst gewählt werden kön-
nen. (AG trans*emanzipatorische Hochschulpolitik 2018b: 2). Das kann 
beispielsweise durch einen Erklärungstext in dem Formular erfolgen: „Bitte 
geben Sie an, welchem Geschlecht Sie sich zugehörig fühlen.“ 

Bei der Immatrikulation kann auch ein selbstgewählter Vorname angege-
ben werden: „Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung der Hochschule, bei 
der Immatrikulation den im Geburtenregister gespeicherten Vornamen zu 
erfassen“ (Kasten 2019: 19). Auch darauf sollte das Formular mit einem 
kurzen Erklärungstext hinweisen. 

Bereits vor jeder (digitalen) Erfassung von Geschlecht an Hochschule ist 
außerdem zu prüfen, ob diese Erfassung überhaupt notwendig ist. In den 
allermeisten Fällen hat das Geschlecht weder bei der Beantragung eines 
(Gast-)ausweises in der Hochschulbibliothek, noch bei der Beitragseinrei-
chung zu Tagungen oder bei der Anmeldung zu Veranstaltungen wie Ring-
vorlesung, Fachvortrag oder Kinder-Uni Relevanz. Wegen des datenschutz-
rechtlichen Gebots der Datensparsamkeit darf das Geschlecht dann von der 
Hochschule gar nicht abgefragt und gespeichert werden (Kasten 2019: 17). 

 
1 Kasten führt dazu aus: „Das Hochschulstatistikgesetz (HStatG) schreibt die Erfas-

sung des Geschlechts der Studierenden, Prüfungsteilnehmenden, Exmatrikulier-
ten, Promovierenden und Habilitierenden vor. Das Gesetz schreibt jedoch nur vor, 
dass das ‚Geschlecht‘ erhoben werden muss. Es findet sich in dem Gesetz weder 
eine Limitierung möglicher Bezeichnungen des Geschlechts noch wie das jeweili-
ge Geschlecht festzustellen ist. Auch eine personenbezogene Speicherung ist nicht 
notwendig. Das HStatG lässt es somit zu, mehr Bezeichnungen als nur ‚männ-
lich‘, ‚weiblich‘, ‚divers‘ und ‚keine Angabe‘ zu erfassen, so dass beispielsweise 
auch eine Angabe als nicht-binär möglich ist. Des Weiteren stellt das Gesetz nicht 
auf das Geburtenregister ab, so dass es ausreicht, die gelebte Geschlechtsidentität 
zu erfassen.“ (Kasten 2019: 17) 
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3.2 Änderung geschlechtsbezogener Daten 

Falls die Daten später zu ändern sind, so muss das entsprechende Antrags-
formular „so einfach wie möglich gestaltet“ (bukof 2020ff: 3) und leicht 
auffindbar sein. In der Regel geht die Änderung der Geschlechtsidentität mit 
einer Änderung der Anrede und des Vornamens einher. Wenn der Nachname 
einen Gendermarker enthält, so ist auch dieser anzupassen (bukof 2020ff: 3). 
Damit Betroffene ihre Stammdaten zentral an einer Stelle für die gesamte 
Hochschul-IT ändern können, empfiehlt sich die Einrichtung eines „One-
Stop-Shops“, der online die geänderten Daten entgegennimmt und automa-
tisch in allen betroffenen IT-Systemen der Hochschule aktualisiert (Akade-
mie der bildenden Künste Wien 2019a: 16). „Auch E-Mail-Adressen, Nut-
zer*innen-Namen usw., die aus Vor- und Nachnamen generiert werden, 
werden geändert“ (bukof 2020ff: 3).  

3.3 Zur digitalen Abfrage der Anrede 

Hinter der Geschlechtsabfrage in Formularen steckt oft der Wunsch, die je-
weilige Person in der späteren schriftlichen Kommunikation geschlechts-
bezogen anzureden. Louis Kasten schlägt vor, stattdessen durchweg ge-
schlechtsneutrale Anreden zu verwenden (Kasten 2019: 17), in einem 
Anschreiben also etwa eine Anredezeile der Form „Guten Tag {Vorname} 
{Nachname}“ zu nutzen. Dies ist auch aus unserer Sicht die beste Lösung. 

Falls eine geschlechtsneutrale Anrede beim Anschreiben nicht möglich 
oder nicht gewünscht ist, kann im Abfrageformular die gewünschte Anrede 
auch individuell erfragt werden. Ein Beispiel dazu ist in Abb. 3 angegeben: 
In diesem Formular wird zuerst der Name abgefragt. danach werden mögli-
che Anreden vorgeschlagen. Da zu diesem Zeitpunkt Vor- und Nachname 
bereits bekannt sind kann das System individualisiert konkrete Vorschläge 
machen. Abbildung 3 zeigt links ein Beispiel mit drei individuell vorformu-
lierten Anredevorschlägen (2x binär-geschlechtlich und 1x geschlechts-
neutral).  

Ohne den Aufwand für das Ausfüllen des Formulars zu erhöhen kann so 
mit einem einzigen Klick die Anrede festgelegt werden. Außerdem kann als 
vierte Option die gewünschte Anrede als Freitext selbst formuliert werden. 
Titel in der Anrede können dabei in selbstgewählter Form angegeben werden, 
also zum Beispiel „Dr.in.“ oder „Dr*“. Bei Bedarf kann die Liste der vorge-
schlagenen Anredeoptionen, wie rechts in der Abbildung gezeigt, system-
seitig auf einfache Weise erweitert werden. 
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Abbildung 3: Beispiel für eine genderbewusste Abfrage der gewünschten Anrede. 
Unter http://www.rylee.de/an kann diese Abfrage praktisch getestet 
werden. Zur Einführung erscheint die Variante links mit vier Optionen 
besonders geeignet. 

3.4 IT-Sicherheit geschlechtsbezogener Daten 

Personenbezogene Daten mit Bezug zur Geschlechtsidentität haben einen 
sehr hohen Schutzbedarf (bukof-Kommission 2023). Cyberangriffe auf 
Hochschul-IT führen mittlerweile nicht nur zu Systemausfällen: Wie die 
Universität Duisburg-Essen (UDE) berichtet, werden dabei auch unbefugt 
Daten aus den IT-Systemen kopiert und anschließend im Internet veröffent-
licht (UDE 2023). Werden Daten zur Geschlechtsidentität erhoben und ge-
speichert, dann muss das IT-Sicherheitskonzept der Hochschule also den 
besonderen Schutzbedarf dieser Daten berücksichtigen und ihre Vertraulich-
keit sicherstellen. Das Sicherheitskonzept sollte insbesondere auch regel-
mäßige externe Audits des tatsächlichen Sicherheitsniveaus beinhalten (BSI 
2017, Wolfangel 2023). 
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4 Umsetzung: Praxis und Empfehlungen 

Die Umsetzung von Geschlechtervielfalt in den IT-Systemen und IT-Prozes-
sen hat an Hochschulen eine fast zwanzigjährige Geschichte. Richtungswei-
send ist hier die University of Michigan. Erster Schritt einer von der Hoch-
schulleitung eingesetzten „Task Force on the Campus Climate for Trans-
gender, Bisexual, Lesbian, and Gay Faculty, Staff, and Students“ war dort die 
Einbeziehung der Betroffenen an der Hochschule. Auf einem „Trans Town 
Hall Meeting“ 2003 schilderten diese der Task Force, wie schwierig die Na-
mensänderung an der Hochschule ist und welche Belastung das bedeutet, 
insbesondere für Personen die nicht offen trans* an der Hochschule sind 
(Beemyn/Brauer 2015: 482). Der besonderen Wichtigkeit dieses Themas 
wurde Rechnung getragen durch die Gründung einer eigenen Unterkommis-
sion zur Namensänderung, die in ihrem Bericht 2005 Empfehlungen für das 
zentrale IT-System mit den Stammdaten aller Hochschulangehörigen aus-
sprach (Beemyn/Brauer 2015: 483), die dann zügig umgesetzt wurden (Frank 
2007). 

Ein zweites Beispiel ist die University of Vermont, die ebenfalls 2003 mit 
der Entwicklung eines One-Stop-Shop zur selbstbestimmten Namenswahl in 
den IT-Systemen begann und die seit 2009 zusätzlich die Möglichkeit bietet, 
dort auch nicht-binäre Pronomen für die Anrede zu hinterlegen (Beemyn/ 
Brauer 2015: 483f.). Die Implementierung der nicht-binären Pronomenwahl 
wurde innerhalb von nur vier Monaten vollständig umgesetzt (Beemyn/ 
Brauer 2015: S. 484). Das Angebot findet große Resonanz: Im Jahr 2015 
etwa nutzten an der University of Vermont 28 Prozent der eingeschriebenen 
Studierenden die Möglichkeit der Namensänderung in der IT (Beemyn/ 
Brauer 2015: 484). Im gleichen Jahr konnten in den USA Hochschulangehö-
rige bereits an über 130 Colleges und Universitäten Namensänderungen 
durchführen (Beemyn/ Brauer 2015: 485). 

Mittlerweile ist es auch in Deutschland zunehmend übliche Praxis, dass 
Name und Geschlechtseintrag an der Hochschule und insbesondere in den 
Datenbanken geändert werden können. Bei einigen Hochschulen stehen sol-
che Projekte allerdings noch an. Auch wenn an den einzelnen Standorten je-
weils Besonderheiten zu berücksichtigen sind, können die folgenden Gedan-
ken wichtige Impulse für die Implementierung digitaler Geschlechtervielfalt 
an der eigenen Hochschule geben. 

Unentbehrlich ist es, dass Studierende als gleichberechtigte Mitglieder 
von Anfang an am Projekt beteiligt werden, denn sie sind von den Auswir-
kungen ganz besonders betroffen. Mit diesem partizipativen Ansatz „werden 
die später Nutzenden zu Mitgestaltenden der entwickelten Systeme“ (Göt-
schel/Hühne 2021: 32f). Die Beteiligung der Studierenden sollte jedoch nicht 
als ehrenamtliche Tätigkeit angesehen werden, während die anderen Pro-
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jektmitglieder über ihre Beschäftigung an der Hochschule für ihre Mitwir-
kung am Projekt bezahlt werden. Es sollte daher selbstverständlich sein, dass 
den Studierenden ihre Mitarbeit ebenfalls angemessen vergütet wird. Dass 
die Termine und Zeiträume für die Erledigung von Arbeiten im Projekt die 
Lebenssituation der Studierenden, etwa ihren Studienverlauf und die eigene 
Care- und Erwerbsarbeit, einbezieht, versteht sich ebenfalls von selbst. 

Bereits zu Projektbeginn sollte auch geprüft werden, ob intersektionale 
Aspekte zu berücksichtigen sind, etwa wenn bei IT-Anwendungen die Belan-
ge von Austauschstudierenden oder internationalen Gäste berührt werden. 
Dann sind ggf. weitere Gruppen als besonders Betroffene einzubeziehen. 

Da Kompetenzen zu Geschlechtervielfalt und Diversität essentiell für die 
Umsetzung von Geschlechtervielfalt in IT-Prozessen und IT-Systemen an 
Hochschulen sind, ist das Engagement der (zentralen) Beauftragten für 
Gleichstellung, Diversität und Inklusion unerlässlich. Zudem sind sie auch 
gut vernetzt innerhalb der Hochschule. 

Empfehlenswert ist ebenso die Vernetzung zu anderen Hochschulen mit 
ähnlichen (anstehenden oder kürzlich abgeschlossenen) Projekten sowie der 
Kontakt zu Kompetenzstellen wie zum Beispiel der „AG trans*emanzipato-
rische Hochschulpolitik“ oder zur bukof-Kommission für queere* Gleichstel-
lungspolitik an Hochschulen. Auch für die Studierenden im Projektteam ist 
Vernetzung sehr wichtig. Hier bieten sich als wichtige Anknüpfungspunkte 
außerdem die bukof-Kommission für studentische Angelegenheiten“ (KostA) 
und der „freie zusammenschluss von student*innenschaften e.V.“ (www.fzs. 
de) an. 

Auf die Handreichungen und Empfehlungen der „AG trans*emanzipato-
rische Hochschulpolitik“ und der bukof wurde bereits hingewiesen. Auch 
vorhandene Verfahren wie die an der Bergischen Universität Wuppertal oder 
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) können als Anregung 
dienen (Bergische Universität Wuppertal 2021, CAU, Fachschaft Physik 
2021). 

Unverzichtbar im Projektteam ist auch die Beteiligung der Hochschul-IT 
sowie des Hochschuldezernats für Lehre & Studium. Diese kennen nicht nur 
die technische und die organisatorische Seite des Prozesses, sondern sind 
auch zuständig für die konstruktive Weiterentwicklung der Hochschule und 
zumeist auch offen für eine demokratische Gestaltung des Prozesses. 

Mit diesen Strategien ist es möglich, das (digitale) Gender Gatekeeping 
zu überwinden und IT-Systeme und IT-Prozesse geschlechtergerecht zu ge-
stalten. Damit wird die Hochschule zu einem Ort, an dem die in der Gesell-
schaft gelebte Geschlechtervielfalt sich ganz selbstverständlich und unkom-
pliziert digital wie real entfalten kann.  
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